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Gemeindliche Vorbehandlung von Bauplänen

Bauantrag zum Anbau an das bestehende Wohngebäude auf dem Grundstück
Fl.Nr. 481 Gemarkung Hundham (Leonhardiweg) -
Bauherr: Herr Franz Welsch, Hundham, Leonhardiweg 40, 8165 Fischbachau

Das zum Anbau vorgesehene Gebäude befindet sich in dem im Zusammen-
hang bebauten ortsteil Hundham. Bei der geplanten Baumaßnahme handelt
es sich um ein Vorhaben im Sinne des § 34 Abs. 1 BBauG.
Die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 BBauG sind erfüllt.

Erschließung:

Zufahrt

Das Grundstück liegt unmittelbar an einer öffentlichen Straße. Die
Zufahrt kann als gesichert betrachtet werden.

Wasserversorgung

Das Grundstück ist bereits an die gemeindliche Wasserversorgungsan-
läge angeschlossen.'Die Trinkwasserversorgung ist..gesichert.' • ••

Entwässerung

Das Grundstück kann nicht an eine öffentliche Entwässerungsanlage
angeschlossen werden. Das anfallende Schmutzwasser kann über eine
3-Kammer-Ausfaulgrube abgeleitet werden. Der anfallende Fäkal-
Schlamm kann in der Kläranlage Fischbachau ordnungsgemäß weiter
verarbeitet werden.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Sperrfrist gem. § 7 Abs. 1 der Geschäftsordnung bis einschl. 01.06.87.
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Alle Holzteite,einscht.Windbretter sind ent-

• weder gar nicht oder so zu streichen, daß
' sie altem sonnengebräunten Holz glei-

':; chen. Be! ancic'rer Forbbshandt'jng ist dRm

Landraisan'u öin Muster vo.''zuie9en. Zu

dunkle cicier zu cjrelle Farbsn (geibe Lasur)
dürfen am Bau nicht verwendet we'-'tan,
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Es dürfen nur Baustoffe und Bauteile ver-
wendet werden, deren Brauchbarkeit »m
3inne des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayBO (GO.
teprüfzeichen oder sonstige Zutaesuna'
riachgewlesen Ist (Art. 21 ff BayßO),

Für die Heizungsanlago und die
Kaminausbildung sind die einsch!ä-
gigen Besiimrnung3n der Feuerungs-

anlagenverordnung (FeuV) vom

16. 03. 83 und des Art. 39 der BayBO
zu beachten.
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